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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Gisela Sengl, Thomas Gehring, Ulrike Gote, 
Katharina Schulze, Dr. Christian Magerl, Thomas 
Mütze, Markus Ganserer, Rosi Steinberger, Martin 
Stümpfig, Ulrich Leiner und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bewegung in der Rinderhaltung – Weidegang und 
Auslauf besser unterstützen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ die Anzahl und Struktur der Betriebe mit ganzjäh-
riger Anbindehaltung repräsentativ zu erfassen, 

─ weiterhin sind typische Schwierigkeiten zu erfas-
sen, die einen saisonalen Weidegang verhindern, 

─ über die Ergebnisse der Erfassung dem Aus-
schuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
schriftlich zu berichten. 

Weiterhin wird die Staatsregierung aufgefordert, 

─ ihre Bemühungen im Rahmen der einzelbetriebli-
chen Investitionsförderung, des bayerischen Son-
derprogramms Landwirtschaft und der fachlichen 
Beratung zu verstärken und Wege aufzuzeigen, 
die Betrieben mit ganzjähriger Anbindehaltung die 
Umstellung auf saisonalen Weidegang oder Aus-
lauf ermöglichen. 

Begründung: 

Studien zufolge ist bezüglich des Tierwohls saisonale 
Anbindehaltung mit Weidegang der Freilaufhaltung 
gleichzusetzen. In ökologisch wirtschaftenden Betrie-
ben ist saisonale Anbindehaltung in Kombination mit 
Weidegang für kleine Betriebe mit einem Milchkuhbe-
stand von unter 35 Kühen erlaubt. 

In den Aussagen zu den Zahlen zur Anbindehaltung in 
Bayern wird leider nicht unterschieden zwischen sai-
sonaler und ganzjähriger Anbindehaltung, dabei ist 
diese Unterscheidung von großer Bedeutung: Der 
Lebensmittelhandel setzt unangefochten die Stan-
dards für die von ihm vermarktete Milch, u.a. zeichnet 
sich ab, dass Milch aus ganzjähriger Anbindehaltung 
nicht mehr angenommen wird. Diese Vorgaben des 
Lebensmittelhandels betreffen eher kleinere Betriebe, 
die für den Strukturerhalt in der bayerischen Landwirt-
schaft aber eine wesentliche Rolle spielen. Diese 
Vorgehensweise des Lebensmittelhandels wider-
spricht den Forderungen des Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nach ausrei-
chend langen Übergangsfristen für Anbindehaltung.  

Das Sorgenkind ist die ganzjährige Anbindehaltung. 
Nur wenn die Zahl und Struktur der Betriebe mit ganz-
jähriger Anbindehaltung bekannt ist, können maßge-
schneiderte Hilfen angeboten und zukunftsfähige Per-
spektiven für diese Betriebe erarbeitet werden. 

 


